
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 16 StDWG
Übergangsbestimmungen zu § 8 der

Stammfassung
 StDWG - Steiermärkisches Dokumenten-Weiterverwendungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.02.2022

Für Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nach dem 31. Dezember 2003 geschlossen worden sind, gilt der § 8 Abs. 3

in der Fassung LGBl. Nr. 46/2007 sinngemäß. Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestehende

Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnahme des § 8 Abs. 2 in der Fassung LGBl. Nr. 46/2007

fallen, enden spätestens am 31. Dezember 2008.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 41/2015

In Kraft seit 18.07.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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